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1. Grundlagen der Planung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 
Die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bad Düben wurde am 
08.03.2012 genehmigt und ist mit Bekanntmachung vom 04.04.2012 rechtskräftig. 
Eine zweite Änderung des FNP ist im Zuge der Planung einer Freiflächen-Photo-
voltaikanlage geplant und findet in einem Parallelverfahren statt. 

Im Zuge des Vorhabens zur Wohnbaufläche Waldstraße soll ein begrenztes Bau-
gebiet als allgemeines Wohngebiet im Norden der Stadt Bad Düben geplant wer-
den, welches auf einer Fläche liegt, die derzeit als Fläche für Wald im FNP festge-
setzt ist. Damit werden folgende städtebauliche Ziele verfolgt: 

Im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (Stand 2019) wurde als Räumliches Leit-
bild folgendes Hauptziel benannt: „Die Stadt besinnt sich auf ihre bisherigen Stär-
ken und Potentiale und bekennt sich ausdrücklich zu dem Willen die Bevölke-
rungszahl stabil zu halten.“ Um diesem Ziel gerecht zu werden, wurden verschie-
dene Leitbilder für die einzelnen Stadt- und Ortsteile geprägt. Für den Stadtteil 
Hammermühle wurde das Ziel „anhaltende Aufwertung und Entwicklung des Stadt-
teils Hammermühle als hochwertigen Wohnstandort mit direktem räumlichem Be-
zug zur Dübener Heide“ formuliert. Für die im Konzept benannte Zielgruppe 
„Junge Familien“ sollen neben einer hochwertigen Betreuungs- und Bildungsinfra-
struktur, auch attraktive Wohnangebote und Baugebiete geschaffen werden. Der 
Stadtteil Hammermühle eignet sich besonders dazu, die tatsächlichen Nachfragen 
Bauwilliger zu bedienen. 

Hieran anknüpfend möchte die Stadt Bad Düben mit dem Bebauungsplan „Wohn-
baufläche Waldstraße Süd“ weitere Wohnbauflächen im Stadtteil Hammermühle 
schaffen und beabsichtigt, auf einer Fläche an der Waldstraße die bestehende 
Wohnnutzung auf den Nachbargrundstücken zu ergänzen und abzurunden. Dazu 
soll die Fläche im Geltungsbereich als „Mischgebiet“ entwickelt und die tatsächlich 
vorhandene Nutzung eines Lagerplatzes umgewandelt werden. Diese geplante 
Nutzung entspricht nicht den Darstellungen im FNP und erfordert daher eine Än-
derung für diesen im Rahmen des Geltungsbereiches des B-Planes. 

Für den Ausgleich der eingriffe in Natur und Landschaft, jedoch insbesondere zur 
Bereitstellung der Ausgleichsfläche für Wald ist eine Zuordnungsfestsetzung mit 
der Anlage einer Waldfläche geplant. Diese befindet sich südlich der Ortsumge-
hung der Bundesstraße 2 westlich des Hammerbaches. Die geplante Flächennut-
zung der Zuordnungsfestsetzung entspricht als Fläche für Wald jedoch dem 
rechtskräftigen FNP. 

Die vorliegende Planung stellt die Umweltprüfung für die Belange des Umwelt-
schutzes im Zuge des Änderungsverfahrens zum FNP dar. Erhebliche Umweltaus-
wirkungen des Vorhabens werden hier entsprechend § 2 Abs. 4 sowie der Anlage 
1 zum BauGB dargestellt und bewertet. Dabei wurde die Umweltprüfung für den 
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Geltungsbereich des B-Planes sowie die Fläche der Zuordnungsfestsetzung mit 
dem Umweltbericht einschl. Grünordnungsplan auf Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung (B-Plan) durchgeführt. Daher beschränkt sich die Umweltprüfung auf 
der Stufe des FNP auf mögliche darüber hinaus gehende Auswirkungen. 

1.2 Gesetzliche Grundlagen 
§ 2 Abs. 4 BauGB sagt aus, dass für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 
Absatz 6 Nummer 7 und § 1a wird eine Umweltprüfung durchzuführen ist, in der 
die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in ei-
nem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. § 1a regelt dazu folgende 
Grundsätze: 

„Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei 
sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche 
Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen 
zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige 
Maß zu begrenzen.“ 

„Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im 
notwendigen Umfang umgenutzt werden … Die Notwendigkeit der Umwandlung 
landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen soll begründet werden.“ 

„Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigun-
gen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts in seinen in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a bezeichneten Be-
standteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) sind … zu be-
rücksichtigen.“ 

Der schonende Umgang mit Boden liegt der vorliegenden Planung zugrunde. Es 
wird eine zwar als Wald im FNP genutzte Fläche als Mischgebiet ausgewiesen, je-
doch ist die tatsächliche Flächennutzung ein teilversiegelte Lagerfläche, so dass 
der Wiedernutzbarmachung bzw. Umnutzung von Flächen Rechnung getragen 
wird. Dadurch wird auch die geplante Umwandlung von Wald in Baufläche verrin-
gert, entsprechend den Festsetzungen des FNP ersetzt und entlang der Bundes-
straße 2 tatsächlich nur den Forderungen der Abstandsfläche angepasst. 

1.3 Lage und Betroffenheit 
Der Geltungsbereich liegt als Teil der Siedlung am ehemaligen Waldkrankenhaus 
östlich der Bundesstraße 2 und ist hier in die Waldsiedlung nördlich der Stadt Bad 
Düben eingebunden. Die Fläche befindet sich unmittelbar südlich der Waldstraße 
als Zufahrt zwischen B 2 und dem ehemaligen Waldkrankenhaus. 

Der Geltungsbereich erstreckt sich über Teile der Flurstücke 6/4 und 641/1 als 
Straßenflurstücke der Waldstraße und Teile des Flurstückes 6/62 der Flur 4, Ge-
markung Bad Düben. 
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Die gesamte Fläche ist Wald. Die bestehende Nutzung im Geltungsbereich be-
steht jedoch vor allem aus einer 3.635 m2 umfassenden teilbefestigten Lagerflä-
che. 

1.4 Landschaftsraum, potentiell natürliche Vegetation 
Der Planungsraum befindet sich im Landschaftsraum des Sächsisch-Niederlausit-
zer Heidelandes mit der Untereinheit der Düben-Dahlener Heide. Eilenburg kenn-
zeichnet hier den Übergang zum Sächsischen Lößgefilde mit der Untereinheit des 
Nordsächsischen Platten- und Hügellandes im Südosten sowie zu den Ackerebe-
nen des Leipziger Landes im Westen. Der Geltungsbereich selbst liegt im Natur-
raum der Dübener Heide, welche hier nach Norden an die Muldenaue bei Bad Dü-
ben anschließt. Der Höhenunterschied auf dem betroffenen kleinen Plateau östlich 
der Hammerbachaue beträgt natürlicherweise weniger als 1 m. 

Die Umgebung des Geltungsbereiches wird bereits heute von einer engen Verzah-
nung zwischen Wald und Wohnbauflächen geprägt.  

Die heute von Wald bestockten Flächen des Geltungsbereiches sind natürlicher-
weise Standorte für bodensaure, Grundwasserferne Buchen-Eichen-Wälder. Bis 
zur Mitte des letzten Jahrhunderts wurden die Flächen als Viehweide und Heide-
flächen genutzt. Nach Nutzungsaufgabe stockte dann Wald. 

Die potentiell natürliche Vegetation wird durch die mageren Böden der Dübener 
Heide geprägt und durch bodensaure Buchen-Eichen-Wälder gebildet. Tatsächlich 
stockt auf den Flächen derzeit Kiefernforst mit dem Aufwuchs einzelner Robinien. 

1.5 übergeordnete grünordnerische Planungen 
Regionalplan 

Die durch den Geltungsbereich umgrenzten Flächen des Bebauungsplanes sind 
im Raumnutzungskonzept des Regionalplanes (rechtswirksam seit Dezember 
2021) Siedlung ohne Flächenfestsetzung. Die südlich und östlich an die Waldsied-
lung angrenzenden Flächen sind z.T. überschneidend als Vorrangflächen für Was-
serversorgung und Waldschutz ausgewiesen. 

Weitergehende grünordnerische Festsetzungen für den Geltungsbereich, wie 
Grünzäsuren oder Vorranggebiete für Natur und Landschaft lassen sich aus dem 
Regionalplan nicht ableiten. 
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Landesentwicklungsplan 

Aus dem Sächsischen Landesentwicklungsplan (2013) lassen sich keine umwelt-
relevanten Aussagen für den Geltungsbereich ableiten. 

1.6 Planungsgrundlagen 
Folgende Planunterlagen zum Verfahren wurden für die Aussagen im Umweltbe-
richt herangezogen: 

Planverfahren zum Bebauungsplan „Wohnbaufläche Waldstraße Süd“ – IBS 
GmbH, Pehritzsch, Mühlweg 12, 04838 Jesewitz 

Umweltbericht mit Grünordnungsplan zum B-Plan „Wohnbaufläche Waldstraße 
Süd" – sven reuter  frei räume, Beerendorfer Straße 1, 04509 Delitzsch 

Flächennutzungsplan der Stadt Bad Düben, 1. Änderung, rechtskräftig seit dem 
04.04.2012 

2. Auswirkungen des Vorhabens 

2.1 Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr.7 BauGB 

2.1.1 Tiere,  Pf lanzen, Fläche, Boden, Wasser,  Luf t ,  Kl ima, Wirkungs-
gefüge zwischen ihnen sowie Landschaft  und bio logische Vie l fa l t  
Die Auswirkungen auf die genannten Schutzgüter von Natur und Landschaft wur-
den im Umweltbericht zum B-Plan erschöpfend dargestellt. Betroffen sind bereits 
teilversiegelte Flächen und Kiefernforste. 

Hervorzuheben ist ein reduzierter Flächenverbrauch, weil sich die ermittelte Neu-
versiegelung in erster Linie aus der Inanspruchnahme der bisher bereits teilversie-
gelten Fläche ergibt. Rechnerisch ist daher keine Beanspruchung bisher wenig be-
einträchtigter Flächen gegeben. 

Hinsichtlich der Inanspruchnahme von Lebensräumen ist der Eingriff ausgegli-
chen, v.a. weil für die beeinträchtigten Waldfunktionen die Flächen zur Kompensa-
tion die Bestandsflächen übersteigen. Es wird also in der Summe der Planung 
mehr Waldfläche geschaffen als beseitigt. 

Das Vorhaben ist flächenhaft eingegrenzt, nicht linear ausgebildet und hat keine 
erheblichen Auswirkungen auf Lebensraumverbundsysteme, Funktionsachsen zur 
Migration von Tieren oder auf funktionale Verbundachsen zum Habitatwechsel. 

Das Gebiet ist im Regionalplan mit hoher Vulnerabilität gegenüber Hitzebelastun-
gen ausgewiesen. 

2.1.2 Erhal tungszie le und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, FFH-Gebiete oder Vogelschutzge-
biete sind vom Vorhaben nicht betroffen. Die nächsten Grenzen des FFH-Gebietes 
FFH Nr. 065E „Vereinigte Mulde und Muldenauen“ liegen ebenso wie die Grenzen 
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des SPA Gebietes SPA Nr. 19 „Vereinigte Mulde“ über 1,5 km entfernt und ist 
durch Siedlungsflächen und Straße auch funktional vom Geltungsbereich getrennt.  

Das nächstgelegene FFH-Gebiet im Norden ist das Gebiet FFH0133LSA „Buchen-
waldgebiet und Hammerbachtal in der Dübener Heide“ bei Tornau und liegt über 2 
km entfernt. 

Der Geltungsbereich liegt vollständig im Naturpark Dübener Heide und die Grenze 
des Landschaftsschutzgebietes LSG „Dübener Heide“ verläuft westlich im Ham-
merbachtal etwa 300 m und östlich ca.400 m entfernt auf der anderen Seite des 
Geländes vom ehemaligen Waldkrankenhaus. 

2.1.3 umweltbezogene Auswirkungen auf  den Menschen und seine 
Gesundheit  sowie d ie Bevölkerung 
Die Stadt Bad Düben ist laut Regionalplan Teil des Tourismusgebietes Heideland-
schaften. 

Die Flächen des Geltungsbereiches haben momentan keine bzw. eine passive 
Wohn- oder Erholungsfunktion als Abstandsflächen zwischen Siedlungen und der 
zur Bundesstraße 2. Durch die kleinflächige Ausweisung weiterer als Wohngrund-
stück bebaubarer Flächen wird die Wohn- und Erholungsfunktion der benachbar-
ten Flächen nicht beeinträchtigt. 

Das Vorhaben dient der Entwicklung der Hammermühle als hochwertigen Wohn-
standort mit direktem räumlichem Bezug zur Dübener Heide, die als Ziel im Inte-
grierten Stadtentwicklungskonzept ausdrücklich formuliert ist. 

Einwirkungen aus Forstwirtschaftsflächen in den Geltungsbereich hinein sind nicht 
auszuschließen. Diese Auswirkungen sind durch die Einhaltung der Abstandsflä-
chen gemäß § 25 Abs. 3 SächsWaldG zu vermeiden. 

Weitergehende Konflikte mit der Wohnfunktion durch die westlich verlaufende 
Trasse der Bundesstraße 2 wurden durch ein Lärmschutzgutachten im Zuge der 
Planung ermittelt und bei der Planung berücksichtigt. 

2.1.4 umweltbezogene Auswirkungen auf  Kulturgüter und sonst ige 
Sachgüter 
Der B-Plan wird auf einer nahezu unbebauten, jedoch bereits zu großen Teilen be-
festigten Fläche ausgewiesen. Bauliche Sachgüter sind daher in Form des Lager-
platzes betroffen. Auf der Fläche befinden sich keine Leitungen, Wegerechte oder 
Versorgungseinrichtungen, welche für Dritte von Bedeutung sind, so dass keine 
Auswirkungen auf Sachgüter zu besorgen sind. 

Der Geltungsbereich ist archäologisches Relevanzgebiet. Archäologische Fund-
stätten sind jedoch nicht bekannt. Dennoch unterliegen die Flächen einer archäo-
logischen Genehmigungspflicht. 
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2.1.5 Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang 
mit  Abfäl len und Abwässern 
Die Flächen dienen nicht der Minderung bestehender Emissionen, jedoch sind 
durch die Ausweisung des Mischgebietes keine weitergehenden Emissionen, ins-
besondere durch eine erhebliche Zunahme von Verkehr über den Geltungsbereich 
hinaus zu erwarten. 

Die Erschließung des Gebietes zur Entsorgung von Abfällen und Abwässern ist 
geklärt. 

Zum Schutz von verkehrsbedingten Immissionen aus dem betrieb der Bundes-
straße 2 gegenüber dem auszuweisenden Mischgebiet werden Abstandsflächen 
als Grünflächen erhalten und entwickelt. 

2.1.6 Nutzung erneuerbarer Energien sowie d ie sparsame und ef f iz i -
ente Nutzung von Energie 
Die Flächen dienen nicht vorrangig der Nutzung von erneuerbaren Energien, je-
doch ist in Zuge des Ausbaus eine Mehrfachnutzung der Flächen möglich. Das 
Gebiet ist Teil der Flächenkulisse nach § 1 der Photovoltaik-Freiflächenverordnung 
(PVFVO). Die Waldabstandsflächen und der Blendschutz durch die umgebende 
Vegetation erlauben die konfliktarme Nutzung von Photovoltaik auf Gebäuden. Der 
weitergehenden Nutzung regenerativer Energien entsprechend des EEG steht sei-
tens des B-Planes nichts im Weg. 

2.1.7 Darste l lungen von Landschaftsplänen sowie von sonst igen Plä-
nen, insbesondere des Wasser-,  Abfal l -  und Immissionsschutzrechts 
Die Karte schutzgutbezogene Kumulationsgebiete des Regionalplanes weist das 
Gebiet als Vorranggebiet mit hoher landschaftsbezogener Erlebniswirksamkeit und 
Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet für Wasserversorgung aus. Die TWSZ liegt südlich 
des Geltungsbereiches. 

Beiden Flächenausweisungen des Umweltberichtes zum Regionalplan steht der B-
Plan nicht entgegen. 

2.1.8 Erhal tung der bestmögl ichen Luf tqual i tät in  Gebieten,  in denen 
die durch Rechtsverordnung zur Erfül lung von Rechtsakten der Euro-
päischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte n icht  überschri t -
ten werden 
Gegenüber der bestehenden Nutzung sind weitergehende Emissionen durch die 
Flächenausweisung nicht zu erwarten.  
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2.2 Umweltauswirkungen 

2.2.1 Versiegelung 
Im Zuge der Planung werden Flächen durch Versiegelung in Anspruch genommen.  

Versiegelung, Bestand in m2 Versiegelung, Planung in m2 Bilanz / Eingriff 

vollversiegelte Flächen 

Straßenkörper Waldstraße 
756 m² 

Straßenkörper Waldstraße 
756 m² 

Baufläche (MU) 
GRZ 0,4 x 6.314 m² 
2.525 m² 

 

teilversiegelte Flächen 

Zufahrt Lagerplatz 
39 m² x 0,5 
20 m2 

Lagerplatz 
3.635 m² x 0,5 
1.817 m2 

keine  

Gesamtbilanz 

Summe 

2.593 m2 

Summe 

3.281 m2 

Neuversiegelung: 

688 m² 

Da sich die teilversiegelten und versiegelten Flächen im Bestand größer sind, als 
die durch die Planung verursachte Versiegelung, handelt es sich bei der Neuver-
siegelung vor allem um die mögliche Erhöhung des Versiegelungsgrades bisher 
teilbefestigter Flächen. 

2.2.2 Lebensraumqual i tät 
Durch das Vorhaben werden mit den bestehenden Forstflächen mittelwertige Le-
bensräume und mit dem bestehenden Lagerplatz sehr geringwertige Lebensräume 
überbaut. 

Bilanzierung – Biotopwertpunkte 

Bestand in m2 Planung in m2 Eingriff / Maßnahme 

Straße 
(Biotopcode 11.04.100)) 
891 m² x 0 WP 
0 WP 

Saumfläche, Straßenrand 
(Biotopcode 07.03.000) 
439 m2 x 10 WP 
4.390 WP 

Zufahrt, teilvers. 
(Biotopcode 11.04.100)) 
39 m² x 2 WP 
78 WP 

Straße 
(Biotopcode 11.04.100)) 
891 m² x 0 WP 
0 WP 

Saumfläche, Straßenrand 
(Biotopcode 07.03.000) 
439 m2 x 10 WP 
4.390 WP 

Mischgebiet, GRZ wie WA 
(MU, 11.01.100) 
6.314 m² x 5 WP 
31.570 WP 
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Bestand in m2 Planung in m2 Eingriff / Maßnahme 

Lagerfläche, teilvers. 
(Biotopcode 11.04.400) 
3.635 m² x 2 WP 
7.270 WP 

Kiefernforst 
(Biotopcode 01.08.100) 
3.436 m2 x 18 WP 
61.848 WP 

Grünfläche, Saum 
(Biotopcode 01.10.200) 
796 m2 x 20 WP 
15.920 WP 

 

Summe: 8.440 m² 

73.586 WP 

Summe: 8.440 m² 

54.075 WP 

Bilanz / Beeinträchtigung 

- 19.511 WP 

Summe Waldflächen: 3.436 m² Summe Waldflächen: 0 m² Bilanz: - 3.436 m² 

Im Zuge des Verfahrens ist ein Defizit von 3.436 m² Waldfläche zu verzeichnen, 
die auszugleichen ist. Die Kompensation erfolgt durch eine Aufforstung von Wald 
innerhalb der Stadt Bad Düben. Ein Ausgleich innerhalb des Geltungsbereiches ist 
nicht möglich. Dabei erfolgt auch eine Umwandlung von Wald auf der 796 m² gro-
ßen Abstandsfläche zur Bundesstraße 2 innerhalb des Geltungsbereiches. Diese 
wird zu einem Gehölzbiotop entwickelt. 

Im Zuge der Festsetzung innerhalb des Geltungsbereiches ist kein Erhalt von 
Wald im Geltungsbereich geplant. Es ist der Verlust von 3.436 m² Wald zu bilan-
zieren. 

Mit Stellungnahme des Landratsamtes vom 21.02.2022 wurden für die betroffenen 
Waldflächen 4 Waldfunktionen festgestellt und daraus ein Ersatzumfang von 180% 
der betroffenen Fläche abgleitet. 

Bei einem Realverlust von 3.436 m² und einem Kompensationsfaktor von 1,8 
ergibt sich eine notwendige Kompensationsfläche von 6.185 m². 

3. Kompensation der Umweltauswirkungen 

3.1 Waldersatzflächen 
Der Stadt Bad Düben stehen auf dem Flurstück 24/15 der Flur 4 Bad Düben über 
9.200 m² Fläche zur Verfügung, welche im FNP der Stadt als Waldfläche ausge-
wiesen sind und die daher als Waldersatzfläche herangezogen werden können. 
Die Fläche ist daher in einer Größenordnung von 6.185 m² dem Geltungsbereich 
als Ersatzaufforstungsfläche zuzuordnen. 

Um einen sinnvollen Anschluss an die westlich bereits aufgeforsteten Flächen 
(FlSt 32/5, Flur 16) zu erreichen, soll ein etwa 60 m breiter Streifen entsprechend 
der westlich angrenzenden Gehölzfläche einschl. Waldrandbereich aus Strauch- 
und Krautsaum aufgeforstet werden. Die feuchte Grünlandfläche entlang des 
Schleifbaches ist als Gewässerrandstreife und zum Schutz gegen Biberfraß frei zu 
halten. 
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3.2 Gestaltungsmaßnahme Straßensaum 
Die Abstandsfläche zur Bundesstraße 2 ist ebenfalls als Wald-Abstandsfläche zur 
Siedlung auszuweisen. Die Fläche mit einer Größe von 796 m² wird jedoch nicht 
als Mischgebiet festgesetzt, sondern als Grünfläche. Hier ist ein naturnaher Saum 
zu entwickeln, der als Grünfläche die Bundesstraße von der Mischgebietsfläche 
wirksam trennt. 

4. Zusammenfassung, Überwachung 
Der geplante Bebauungsplan soll die bestehende Nutzung auf der betroffenen Flä-
che legitimieren und die Nutzungen der benachbarten Flächen ergänzen. 

Durch die Überplanung des Geltungsbereiches ergeben sich Änderungen der Ent-
wicklung der Einzelflächen, jedoch ergeben sich keine über den Geltungsbereich 
und die Zuordnungsfläche hinaus gehenden Konflikte, welche nicht bereits im Um-
weltbericht des Bebauungsplans dargestellt sind. 

Bei Umsetzung der Planung werden gegenüber dem Bestand folgende umweltre-
levante Maßnahmen durchgeführt: 

Ersatz der Waldfläche auf der doppelten Fläche zum Ausgleich von mehreren 
Waldfunktionen. 

Bei Durchführung der im Grünordnungsplan festgesetzten Maßnahmen zur Ver-
meidung und zur Ausweisung von Grünflächen ist nicht mit erheblichen Umwelt-
auswirkungen gegenüber den bestehenden Festsetzungen zu rechnen. 

Zu überwachen ist die Umsetzung der Grünordnerischen Maßnahmen. Dazu 
wurde ein Monitoringplan zu erarbeitet, welcher von der Stadt Bad Düben als Pla-
nungsträgerin umzusetzen ist. 
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5. Kartenteil 
Quelle: https://rapis.ipm-gis.de/client/?app=umwelt 
Rapis 09/2023, Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung 
 

 
 
Bild 1 Übersicht Geltungsbereich und Zuordnungsfläche 
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Bild 2 – FNP Bestand Geltungsbereich 
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Bild 3 – FNP Bestand Zuordnungsfläche 
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Rechtsgrundlagen 
• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 

3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBl. I S. 674) geändert 
worden ist 
 

• Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694) geändert worden ist 
 

• Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786), die 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist 
 

• Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist 

 
• Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908) geändert worden ist 
 

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden ist 
 

• Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 (BGBl. I S. 1554), die zuletzt 
durch Artikel 126 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist 
 

• Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. September 
2021 (BGBl. I S. 4458) geändert worden ist 

 
• Landesplanungsgesetz vom 11. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 706), das durch Artikel 4 der 

Verordnung vom 12. April 2021 (SächsGVBl. S. 517) geändert worden ist 
 

• Landesentwicklungsplan 2013 vom 14. August 2013 (SächsGVBl. S. 582) 
 

• Sächsische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016 (SächsGVBl. 
S. 186), die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 12. April 2021 (SächsGVBl. S. 517) 
geändert worden ist 
 

• Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 
(SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Februar 2022 (Sächs-
GVBl. S. 134) geändert worden ist 

 
• Sächsisches Naturschutzgesetz vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), das zuletzt durch das 

Gesetz vom 9. Februar 2021 (SächsGVBl. S. 243) geändert worden ist 
 

• Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz vom 22. Februar 2019 (SächsGVBl. 
S. 187) 
 

• Sächsisches Denkmalschutzgesetz vom 3. März 1993 (SächsGVBl. S. 229), das zuletzt durch 
Artikel 15 des Gesetzes vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) geändert worden ist 
 

• Sächsisches Wassergesetz vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (SächsGVBl. S. 287) geändert worden ist 
 

• Sächsisches Straßengesetz vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762; 2020 S. 29) geändert worden 
ist 

• Waldgesetz für den Freistaat Sachsen vom 10. April 1992 (SächsGVBl. S. 137), das zuletzt 
durch Artikel 21 des Gesetzes vom 11. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 358) geändert worden ist 
(WaldG) 
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• Straßenverkehrs-Ordnung vom 6. März 2013 (BGBl. I S. 367), die zuletzt durch Artikel 13 des 

Gesetzes vom 12. Juli 2021 (BGBl. I S. 3091) geändert worden ist 
 

• EG-Artenschutzverordnung (EG-ArtSchVO, (EG) Nr. 338/97) 
• EG-Richtlinie 92/43 Fauna – Flora - Habitat-Richtlinie (FFH-RL) vom 21.05. 1992, geändert 

durch Richtlinie 97/62/EG des Rates vom 27.10.1997 (ABl. EG Nr. L 305/42) 
• RICHTLINIE 97/49/EG DER KOMMISSION VOM 29. JULI 1997 zur Änderung der Richtlinie 

79/409/EWG des Rates über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten. - Amtsblatt Nr. L 223/9 
vom 13.8.1997. 

• RICHTLINIE 97/62/EG DES RATES VOM 27. OKTOBER 1997 zur Anpassung der Richtlinie 
92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und 
Pflanzen an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt. - Amtsblatt Nr. L 305/42 vom 
08.11.1997. 

• Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung - 
BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258 (896)), das zuletzt durch Art. 10 des Gesetzes 
vom 21. Januar 2013; (BGBl. I S. 95) geändert worden ist 

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. 
März 2021 (BGBl. I S. 540), das durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. 
I S. 4147) geändert worden ist 


